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lichung dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Be
stimmungen die Pflicht und das Recht, Strafgefange
nen Weisungen zu erteilen und deren Erfüllung 
durchzusetzen.
(2) Die Strafvollzugsangehörigen müssen 
1. durch Einheitlichkeit im Handeln und vorbildli

ches Auftreten die strikte Einhaltung und Durch
setzung dieses Gesetzes und der dazu erlassenen 
Bestimmungen gewährleisten,

Kapitel IX
Die staatsamvaltschaftliche Aufsicht 

5 63
(1) Die Aufsicht der Staatsanwaltschaft gewährlei
stet die Wahrung der Gesetzlichkeit beim Vollzug 
der Strafen mit Freiheitsentzug und bei der Vorbe
reitung der Wiedereingliederung.
(2) Die vom Minister des Innern und Chef der Deut
schen Volkspolizei zur Durchführung dieses Geset
zes zu erlassenden Bestimmungen bedürfen der Ab
stimmung mit dem Generalstaatsanwalt der Deut
schen Demokratischen Republik.
(3) Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demo
kratischen Republik kann dem Minister des Innern 
und Chef der Deutschen Volkspolizei Vorschläge 
zum Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug unter
breiten.

§ 64
(I) Die Aufsicht der Staatsanwaltschaft über die 
Wahrung der Gesetzlichkeit beim Vollzug der Stra
fen mit Freiheitsentzug und bei der Vorbereitung der 
Wiedereingliederung umfaßt:
1. die fristgemäße Einleitung des Vollzuges und die 

richtige Strafzeitberechnung,
2. die Wahrung der Rechte und die Durchsetzung 

der Pflichten der Strafgefangenen,
3. die ordnungsgemäße Durchführung des Vollzu

ges, besonders hinsichtlich der Einhaltung und 
Durchsetzung der Rechtsvorschriften über die 
Erziehung und Bildung, die Arbeitszeit, den Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutz, die Arbeitsvergü
tung, die Unterbringung, Versorgung und medi
zinische Betreuung der Strafgefangenen sowie 
die Einhaltung der Bestimmungen zur Gewähr-
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Der Ministerrat sowie der Minister des Innern und 
Chef dpr Deutschen Volkspolizei erlassen die zur 
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Be
stimmungen.

2. Gerechtigkeit bei der Behandlung der Strafge
fangenen ohne Ansehen der Person und unab
hängig von Nationalität oder Staatsbürgerschaft. 
Rasse, weltanschaulichem und religiösem Be
kenntnis oder sozialer Herkunft oder Stellung 
wahren und die Menschenwürde achten,

3. bei der Durchsetzung von Vollzugsmaßnahmen 
korrekt, sachlich und entschieden auftreten.

leistung von Ordnung und Sicherheit in den Straf
vollzugseinrichtungen und Jugendhäusern,

4. die Entscheidung der Leiter der Strafvollzugsein
richtungen und der Jugendhäuser über den Auf
schub und die Unterbrechung des Vollzuges so
wie die Antragstellung der Strafaussetzung auf 
Bewährung und die Überweisung in den allge
meinen bzw. erleichterten Vollzug,

5. die umfassende Vorbereitung der Wiedereinglie
derung.

(2) Die mit der Aufsicht über den Vollzug beauf
tragten Staatsanwälte sind berechtigt und verpflich
tet:
1. von den Leitern der Strafvollzugseinrichtungen 

und Jugendhäuser Auskünfte über alle den Voll
zug und die Vorbereitung der Wiedereingliede
rung betreffenden Fragen und Probleme zu ver
langen.

2. den Leitern der Strafvollzugseinrichtungen und 
Jugendhäuser Weisungen zur Beseitigung festge
stellter Rechtsverletzungen zu erteilen,

3. besondere Vorkommnisse mit Strafgefangenen 
zu überprüfen,

4. in die Vollzugsakten, Erziehungs- und andere 
den Vollzug betreffende Unterlagen Einsicht zu 
nehmen,

5. Beschwerden und Gesuche Strafgefangener zu 
bearbeiten und mit den Strafgefangenen Aus
sprachen zu führen,

6. ausgesprochene Disziplinarmaßnahmen, insbe
sondere die Durchführung des Arrestes sowie die 
Anwendung von Sicherungsmaßnahmen zu über
prüfen.

5 66
(1) Strafen mit Freiheitsentzug, deren Verwirkli
chung am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
bereits eingeleitet war, sind auf der Grundlage dieses 
Gesetzes und der zu seiner Durchführung erlassenen 
Bestimmungen weiter zu vollziehen.
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